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erfolgt über einen Drehadapter und
durch die Hohlbohrung des Traggliedes.

Üblicherweise werden die Bohrarbeiten

mit einer mobüen oder an
Kleinbagger angebauten Lafette ausgeführt.
Kleinere Einsätze können mit von
Hand geführtem Bohrhammer erledigt
werden. (Bild 3)

Injektionsrammpfähle

Dieser gerammte Pfahl ist vergleichsweise

kostengünstig und schnell abge¬

tieft. Die Ausführung mit leichten
Rammgerüsten erlaubt Nutzlasten von
bis zu ca. 30 to, ergibt aber naturgemäss
etwas Lärm und kleinere Vibrationen.
Als Tragghed dient ein leichter
Stahlträger (HEB 100-200), welcher mit
einem Pfahlschuh ausgerüstet ist und
mittels Schweissungen auf die erforderliche

Länge aufgesetzt werden kann.
Durch Injektionsschläuche wird parallel

zur Rammarbeit vom Pfahlfuss aus
der entstandene Hohhaum im Erdreich
satt ausinjiziert. Als Injektionsgut wird

eine Mischung aus Zement, Wasser und
evtl. Sand verwendet. Der Pfahl kann
bis ca. 20 cm an bestehende Bauwerksteile

plaziert werden und benötigt
deshalb entsprechende Lasteintrittskonstruktionen.

(Bild 4)

Adresse des Verfassers: R. von May, Terra-
tech AG, Gubelstr. 28, 8050 Zürich

Projektcontrolling im 1
Projektierungsbüro
Im Kleinbetrieb hat normalerweise der Chef den Überblick über die
Projekte. Er weiss, welches Projekt in welcher Phase steckt, wo es rund läuft
und wo er eingreifen muss. Sobald der Betrieb eine gewisse Grösse
erreicht hat, muss vermehrt delegiert werden. Der Vorgesetzte kennt auch
bei regelmässigen Sitzungen mit den Projektleitern nicht mehr jedes Projekt

im Detail. Er ist nicht mehr in der Lage, Leistung, Mitarbeitereinsatz
und Honorareingang selber abzuschätzen. Er benötigt ein Berichtssystem,

das ihm diese Daten liefert. Ein Controllingsystem kann ihm dabei
gute Dienste leisten.

Warum Controlling?

Ein modernes Controlling ist einerseits
ein KontroUinstrument, andererseits
ein Steuermittel. Als Kontrohinstru-

VON THOMAS MAURER, BERN

ment ist es rückblickend. Es dient als
Mittel zur Beurteüung der Erreichung
eines vorgegebenen Zieles. Als Steuer-
mittel ist es zukunftsorientiert. Es liefert
Angaben, um ein Ziel vorzugeben und
erreichen zu können.

Viele Controllingsysteme sind auf rein
finanzielle Aspekte ausgerichtet. Bei
der Entwicklung des nachfolgend
beschriebenen Systems standen betriebliche

Aspekte im Mittelpunkt. Es ist
Bestandteil des Bürocontrollings. Als Mittel

zur Leistungsbeurteilung der
Projektierungsteams ist es rückblickend. Es
hefert Leistungsprognosen und Angaben

zu Arbeitsvorrat, Einsatzplanung
und Honorareingang. Damit ist es
zukunftsorientiert. Als Nebeneffekt generiert

es zusätzliche Informationen,
indem es indirekt Hinweise auf anfällige

Probleme im Projektierungsteam
gibt oder Schwachstellen in der
Teamorganisation offenlegt. Es handelt sich

also um ein Projektcontrolhng. Die
Daten werden teüweise im Finanzcontrolling

weiterverwendet.

Systemziele beim
Projektcontrolling

Controlling bedeutet Mehraufwand.
Ein erstes Ziel muss es sein, mit
möghchst wenig Daten möglichst viel
auszusagen (Bild 1). Die Beeinflussbarkeit
von Projekten nimmt bekannthch ex-
ponentieü ab mit dem Projektfortschritt.

Ein weiteres Ziel ist deshalb, zu
einem möghchst frühen Zeitpunkt eine
möglichst gute Aussage zu machen.
Controlling darf nicht dazu führen, dass
die Verantwortung vom Projektleiter an
die übergeordnete Stehe weiterdelegiert

wird. Vielmehr muss die Einheit
von Verantwortung und Kompetenz
gewahrt bleiben.

Grundidee

Zu Beginn eines Projektes hegt
normalerweise ein Honorarvertrag vor, der
die Honorierung approximativ regelt,
sowie die wichtigsten Ecktermine,
zumindest für Vorprojekt- und Projektphase

(Büd 2). Damit wird eine Vertei¬

lung des Honorares auf der Zeitachse
möghch. Auf Stufe des einzelnen
Projektes hegt eine periodenbezogene
Leistungsprognose vor. Diese erlaubt dem
Projektleiter, den Mitarbeitereinsatz zu
planen. Des weitern erhält er einen Hinweis

über Zeitpunkt und Höhe des

künftigen Honorareinganges.
Auf Stufe Büro fliesst die Leistungsprognose

beim Jahreswechsel ein in die
Budgetierung, haben doch die Honorare

imNormalfaü wesentlichen Anteil an
der Ertragsseite des Budgets. Berücksichtigt

man zusätzlich die Verzögerung
zwischen Leistungserbringung und
Rechnungssteüung, die Staffelung des
Zahlungseinganges sowie allfällige
Barrückbehalte, so erhält man eine
brauchbare Grundlage für die
Liquiditätsplanung. Die Einsatzplanung des

Projektleiters fliesst ein in die Einsatzplanung

des Gesamtbüros und gibt
Hinweise auf mögliche Engpässe bzw.
Überkapazitäten.
Die bisherigen Überlegungen betrafen
ausschliesslich Prognosen (Soü-Werte),
abgeleitet aus Honorarvertrag und
Terminplanung. Nach Ablauf der ersten
Periode liegen erstmals effektive Werte
(Ist-Werte) vor. Die effektive Leistung
beruht auf einer Einschätzung des
Projektstandes durch den Projektleiter bei
Projekten mit Kostentarifverträgen
bzw. auf direkt produktiven Ist-Stunden

Systemziele

- mit möglichst wenig Daten
möghchst viel aussagen

- zu einem möghchst frühen
Zeitpunkt möglichst genaue Aussagen

- Einheit von Verantwortung und
Kompetenz

Bild I. Systemziele
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Bild 2. Grundidee

zum Selbstkostenansatz im Fähe von
Zeittarifverträgen. Ausserdem sind
jetzt Lohnaufwand und Rechnungsstellung

für die erste Periode bekannt.

Damit whd auf Stufe Projekt die
Beurteilung der Effizienz des Teams möglich
als Verhältnis von Lohnaufwand zur
erbrachten Leistung. Das Verhältnis von
Verrechnung zur Leistung gibt demPro-

jektleiter einen Hinweis zum Stand der
Rechnungsstehung.
Die gleichen Daten werden zusammen-
gefasst auf Stufe Büro zur Beurteilung
von Leistung und Rechnungsstehung
herangezogen.
Die beiden Kennzahlen sind
Momentaufnahmen. Interessant ist die Tendenz,
wie sich die Kennzahlen im Projekt-
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lild 3. iencntehte

ablauf verändern. Der Trend wird sichtbar

durch den Vergleich der Kennzahlen
der aktuellen Periode mit Kennzahlen

aus früheren Perioden.

Unser Projektcontroüing geht also von
nur zwei Grundlagen aus, dem
Honorarvertrag und dem Eckterminplan.
Damit lassen sich bereits zu einem
frühen Zeitpunkt wesenthche Aussagen

machen. Das erste und zweite
Systemziel (siehe Punkt 2) sind damit
erreicht.

Aufbau des Projektcontrollings

In unserem Faü besteht das
Projektcontroüing aus einem Erfassungsblatt
und den Auswertungsblättern. Mit dem
Erfassungsblatt werden bei Projektbeginn

die Vertragsdaten (honorarberechtigte

Bausumme, Projektparameter,
Teüleistungen in Prozenten) sowie

die Ecktermine für die Phasen erfasst.
In der Folge dient das Erfassungsblatt
zur periodischen Nachführung des Con-
troüings durch den Projektleiter. Dabei
werden die Vertragsdaten und die
Ecktermine geprüft und aüenfaüs ange-
passt. Zusätzhch wird jetzt die erbrachte

Leistung in Prozent der Teiüeistung
abgeschätzt.

Aus diesen Daten sowie aus Daten der
Debitorenbuchhaltung und der
Arbeitszeitstatistik werden durch den
Verantwortlichen für das Projektcontrolling

die Auswertungen generiert. Es
wäre denkbar, für ahe Adressaten die
gleichen Auswertungen zu machen.
Dem stehen aber unterschiedliche
Bedürfnisse gegenüber (Bild 3). Der
Verwaltungsrat interessiert sich vor aüem
für Auswertungen über das gesamte
Büro. Die Geschäftsleitung trifft
Entscheide, die das ganz Büro betreffen,
kümmert sich aber auch um die Resultate

der Projektleiter, und der Projektleiter

benötigt nur Auswertungen seiner

eigenen Projekte. Diese müssen
aber detaüüerter sein als für die beiden
anderen Adressaten. Der Verantwortü-
che für das Projektcontrohing seinerseits

benötigt aüe Auswertungen sowie
aüenfaüs Spezialauswertungen für die
Plausibüitätskontroüe.
Konkret sehen die Auswertungen wie
folgt aus:

Verwaltungsrat
Der VR erhält aüe Informationen auf
einem Blatt A4 mit den Rubriken
«Periodenvergleich», «Kennzahlen»,
«kritische Projekte», «neue Aufträge»,
«Prognosen» und «Mitarbeitereinsatz»
(Bild 4). Die Rubrik «Periodenvergleich»

gibt das Gesamthonorar, das
Resthonorar, die Leistung, den dafür
benötigten Aufwand sowie den Rech-

448



Baumanagement Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 23, 2. Juni 1994

nungsbetrag an, und zwar als Summe
über ahe Projekte für die Periode, die
Vorperiode und die Dauer vom Jahresanfang

bis zum Stichtag. Diese Daten
erlauben dem VR, den Auftragsbestand
(Gesamthonorar, Resthonorar), die
Leistungsfähigkeit (Leistung,
Aufwand), sowie die Rechnungsstehung
(Leistung, Rechnungsstehung) zu beur-
teiln. Dadurch, dass nicht nur die
periodenbezogenen Zahlen, sondern auch
die Zahlen der Vorperiode und ab
Jahresbeginn dargestellt werden, ist der
Trend ablesbar. Ausserdem erlaubt dies
eine Aussage über die Einhaltung der
budgetierten Zahlen. Zu Leistung und
Rechnungsstellung werden in der
Rubrik «Kennzahlen» zwei Kennzahlen
gebüdet aus dem Verhältnis Aufwand
zu Leistung bzw. Verrechnung zu
Leistung. Die Rubrik «kritische Projekte»
enthält eine Reute Projekte, die nach
dem Urteil des Controllingverantwortlichen

einem ungünstigen Trend folgen.
Dieser Trend wird belegt mit Zahlen.
Die Rubrik «neue Aufträge» gibt das

Total der Honorare an, das in der Periode

in Form neuer Aufträge zum
bestehenden Auftragsbestand
dazugekommen ist, ebenso eine Schätzung, wie
dieses Honorar in den folgenden vier
Perioden wirksam wird. Die Rubrik
«Prognosen» gibt eine Übersicht über
die Prognosen für die Leistung, den
Aufwand und die Rechnungsstehung
für die nächsten vier Perioden. Unter
«Mitarbeitereinsatz» wird die Auslastung

des Mitarbeiterbestandes beurteüt.

Projektleiter

Der Projektleiter erhält seine Informationen

ebenfalls auf einem Blatt A4.
Das Blatt umfasst die Rubriken «Ist-
Werte», «Prognosen» und «Eckwerte».
Die Rubrik «Ist-Werte» enthält die
gleichen Informationen wie die Rubriken
«Periodenvergleich» und «Kennzahlen»

beim Bericht für den VR. Die
Daten werden hier aber detaüliert für
jedes Projekt des PL angegeben. Analog

gilt dies für die Rubrik «Prognosen».
Die Rubrik «Eckwerte» enthält Ecktermine

sowie Kennzahlen, die die
Einsatzplanung erleichtern sollen.

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung erhält die beiden
obigen Berichte, zusätzlich aber noch
eine Projektübersicht mit Angaben zu
Resthonorar, Leistung, Aufwand,
Verrechnung und angefangene Arbeit, eine
Prognose zum Honorareingang für die
nächsten vier Perioden und eine detaü-
lierte Prognose zur Einsatzplanung,
sortiert nach Projekten und nach
Mitarbeitern.

Periodenvergleich
Periode Vorperiode Differenz ab Jahresbeg ab Projektbeg

Gesamthonorar 20'933'000 19'685'000
Resthonorar 11 '240'000 11 '043'000
angefangene Arbeit 1'072'000 1'541'000
Leistung 1'359'000 1'334'000
Aufwand 1'250'000 1'216'000
verrechnet 1'258'000 1'190'000
Differenz Leistung/Aufwand 109'000 118'000

1'248'000
197'000

-469'000
5'545'000 11'890'000
5'177'000 10'280'000
5'655'000 10'788'000

368'000 1'610'000

Kennzahlen

Periode Vorperiode ab Jahresbeginn ab Projektbeg.

Aufwand/Leistung
verrechnet/Leistung

Kritische Projekte

92%
93%

91 %

89%
93%

102%
86%
91 %

Projekt-Nr. Projekt

3. Quartal ab Projektbeginn

Leistung Aufwand Aufwand Leistung Aufwand Aufwand
Leistung Leistung

359 Kaufhaus Fritschi 143'000
551 Schule Erlenmatt 89'000
611 Wohnhaus Meier 34'000

neue Aufträge, Wettbewerbe, Studien

162'000 113'
115'000 129'

63'000 185 '

335'000
277'000
34'000

408'000 122 %

265'000 96 %
63'000 185 %

Projekt-Nr. Projekt Gesamthonorar Prag. 4. Q Prag- 1. Q Prag. 2- Q Prag. 3 Q

4 neue Aufträge:

Prognosen

1'858'000 126'000 121'000 130'000 122'000

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

Leistung
Aufwand
Honorareingang

1'253'000
1'173'000
1'240'000

1'228'000
1'179'000
1'131'000

1'125'000
1'080'000
1'163'000

948'000
841'000
948'000

Mitarbeitereinsatz
Projektleiter: Mü, Te nicht voll ausgelastet (Te je nach weiterem Verlauf gut ausgelastet bis überlastet).

Fx ab April schlecht ausgelastet

Entwerfer: Fa ab April schlecht ausgelastet

Bauleiter: generell gut ausgelastet

ä£e*fchner: Sa knapp ausgelastet, zusätzliche Arbeiten für pa und Hu gesucht

Bild 4. Bericht 4. Quartal

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen erhält das Blatt
des Verwaltungsrates, die
Honorareingangsprognose als Basis für den
Liquiditätsplan sowie ebenfaüs die
Projektübersicht für die Beurteüung des
Standes der Rechnungssteüung.

Organisatorische und
psychologische Fragen

Grundsätzüch alle Angaben zu den
Projekten müssen vom Projektleiter
gemacht werden. Er trägt die Verantwortung

für die Projekte. Zweifelt der
Verantwortliche für das Projektcontroüing
an den Angaben des Projektleiters, so

muss er Rücksprache nehmen mit dem
Projektleiter. Er darf keine eigenen
Annahmen treffen. Damit wird dem drit¬

ten Ziel, der Einheitvon Verantwortung
und Kompetenz, Rechnung getragen.
Eine wichtige Frage betrifft die
Ansiedlung des Controllings in der
Organisation und die Schnittstellen zwischen
den Beteüigten. Grundsätzüch gibt es

die Mögüchkeiten der Selbst- und der
Fremdkontrohe. Im Faüe der
Selbstkontrolle eröffnet jeder Projektleiter
seine Projekte zu Auftragsbeginn selber
und führt sie auf den Stichtag hin nach.
Als Vorteil kann dabei der psychologische

Aspekt gelten. Andrerseits werden
bewusst beschönigte Angaben weniger
rasch entlarvt, fehlerhafte Eingaben
nicht ohne weiteres als solche erkannt.
Die periodische Nachfuhrung bedingt
ein rechtes Mass an Disziplin von sehen
der Projektleiter. Wh haben uns für die
Fremdkontroüe entschieden.

Die Ersteüung der Berichte bedeutet
bei 60 Projekten einen Aufwand von
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drei bis fünf Manntagen. Nach Vorüe-
gen der provisorischen Berichte muss
Ungereimtheiten nachgegangen werden,

was besonders aufwendig ist, da die
Problempunkte mit dem Projektleiter
besprochen werden müssen. Bei zu
häufiger Berichterstattung werden die
Berichte nicht mehr gelesen, bei zu grossen

Intervaüen kommen allfäüig
notwendige Interventionen zu spät. Es
muss ein Mittelweg zwischen Aufwand
und Ertrag gefunden werden. Bewährt
hat sich die quartalsweise Nachfuhrung.
Wichtig ist, dass ahe Daten das gleiche
Stichdatum haben beziehungsweise die
gleiche Periode betreffen. Nur so sind
aussagekräftige Berichte möghch.
Des weitern stellt sich die Frage, welche
Projekte erfasst werden sohen. Mit den

20 Prozent der grössten Projekte hätte
man etwa 80 Prozent der Honorarsumme

erfasst. Dabei haben die Berichte
aber immer noch eine beträchtliche
Toleranz. Da kleine Projekte meist einen
kleinen Aufwand bei der Nachführung
verursachen, lässt sich rechtfertigen,
dass aüe Projekte erfasst werden. Auch
Wettbewerbe und unbezahlte Studien
gehören ins Controlhng, da sie
Aufwand verursachen und Kapazitäten
absorbieren.

Die Zahl der Daten, von denen
ausgegangen wird, ist klein. Um so grösser ist
die Zahl der daraus generierten Daten,
die in irgend einer Form weiterverwendet

werden. Es ist naheliegend, die
Daten über EDV zu verarbeiten. Als
Grundlage zur Erstellung des Projekt-

controüingprogrammes diente uns ein
handelsübliches Datenbankprogramm
auf einem Personalcomputer.
Die Einführung eines Controllings
bedeutet für die Betroffenen eine mehr
oder weniger einschneidende Neuerung.

Dass Controüing auch Kontrolle
bedeutet, lässt sich nicht wegdiskutieren.

Entsprechend whd sich Widerstand
regen. Dies ist normal. Wichtig ist, dass
diese Widerstände ernstgenommen
werden. Offene, umfassende Informationen

und Einbezug der Betroffenen in
die Systemgestaltung sind wichtige
Massnahmen, um die Akzeptanz für das

Controlling zu erhöhen.
Adresse des Verfassers: T. Maurer, c/o Rein-
hard+Partner, Planer+Architekten AG,
3006 Bern

Rechtsfragen

Abgewiesenes Gesuch um
Schutzraum-Aufhebung
In Genf befindet sich am Quai des Bergues,
auf der Höhe des Pont de la Machine, ein
privater Zivüschutzraum. Dieser weist eine
Fläche von 145 m2 aufund besitzt 114 Schutzplätze.

Er gehört zu einem Block, der 350

Schutzplätze für 514 Bewohner enthält.
Nachdem in den Wänden oberflächliche
Risse festgestellt worden waren, welche
indessen technisch die Brauchbarkeit des
Schutzraumes nicht in Frage stellten,
verlangte der Gebäudeeigentümer vergeblich
die Aufhebung des Schutzraumes, weil er -
entgegen den Meinungen der amtlichen
Experten - befürchtete, durch die Risse könnte

Wasser eindringen und die Insassen
gefährden, da der Schutzraum sich unterhalb
des Wasserspiegels der Rhone befindet.

In letzter Instanz wies die II. Öffentlich-
rechtliche Abteilung des Bundesgerichtes
eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde des auf
Durchsetzung seines Anliegens bedachten
Eigentümers ab. Das Bundesgesetz über den
Zivüschutz regelt die Aufhebung von
Schutzräumen nicht. Die eidg.
Schutzbautenverordnung macht sie in Art. 19 von einer
Bewilligung desBundesamtes fürZivüschutz
abhängig. Eine eigenthehe, genaue Regelung

gibt es jedoch für die Aufhebung nicht.
Es hegt daher eine echte, vom Richter
auszuruhende Gesetzeslücke vor.

Das Gesetz wül die Bevölkerung nach
Möglichkeit in weitem Ausmasse u.a. gegen
Naturkatastrophen schützen. Die Schutzraumbaupflicht

hat deswegen eine grosse
Ausarbeitung erfahren. Das Bundesgericht schloss
daraus, dass die bestehenden Einrichtungen
infolgedessen grundsätzüch nach MögHch-
keit bestehen bleiben müssen, solange sie
ausreichenden Schutz bieten. Das Gesetz
verlangt aUerdings keine Anpassung der
Schutzräume an neue technische Erkenntnisse.

Entspricht ein Schutzraum nicht mehr
heutigen Anforderungen, bietet er aber
gleichwohl genügenden Schutz, so ergibt
sich, entsprechend der gesetzgeberischen
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Zielsetzung, noch kein Anlass zur Aufhebung

der Anlage, so lange diese nicht gänzlich

unnütz geworden ist.

Der Schutzraum war 1964 nach Vorschriften
aus den Jahren 1949 und 1957 erbaut worden.

1966 und 1968 ergingen dann neue
technische Weisungen für den Bau von
Privatschutzräumen (TWP). Daraus ergibt sich,
dass im Hinblick auf allfällige Grundwellen
grosser Seen infolge einer Atombombenexplosion

ein Uferstreifen von 200 m Entfernung

vom Rande des Wasserspiegels als
gefährdet erscheint, sofern er sich nicht wenigstens

20 m über diesem befindet. Der Bau
von Schutzräumen in diesem Gefährdungsbereich

ist jedoch nicht ausgeschlossen,
erfordert aber zusätzliche Sicherheitsmassnahmen,

namentlich einen Notausstiegsschacht,
der wenigstens 1 m über dem natürüchen
Boden enden muss.

Der Eigentümer machte nun geltend, eine
rechtlich vorgesehene Ausnahme von der
Schutzraumpflicht sei jene für Gebäude in
besonders stark gefährdeten Gebieten,
gemäss Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der
Schutzbautenverordnung. Das als Vorinstanz des

Bundesgerichts entscheidende Eidg. Justiz-
und Polizeidepartement hatte jedoch gefunden,

der Genfersee ende beim Pont du Mont-
Blanc, mehr als 200 m vom fraglichen
Gebäude entfernt. Es stützte seinen abweisenden

Entscheid aber nicht darauf, sondern
darauf, dass die TWP keine Rückwirkungsklauseln

enthaltenund infolgedessen auf diesen

älteren Schutzraum samt ihrer 200-m-
Zone nicht anwendbar sind.

Das Bundesgericht nuancierte jedoch diesen
Gesichtspunkt dahin, dass der Entscheid, ob
ein Schutzraum heute noch genüge, nicht
ohne einen gewissen Beizug der heute in
Kraft stehenden Vorschriften gefällt werden
könne. Indem diese die erwähnte Gefahrenzone

auf den Seerand beziehen, steUte sich
indessen die Frage, wie in bezug darauf das

strittige Gebäude zu situieren sei.

Dies bedeutete, dass bestimmt werden müsste,

wo der See ende. Der Beschwerdeführer
woUte wahrhaben, der Ausflusstrichter des
Genfer Sees ende erst beim Pont de la
Machine, der dritten Brücke flussabwärts, vom

«Seeende» her gezählt. Der Übergang vom
See zum Flussgebiet befinde sich beim Pont
de la Machine, wo die Seereguüerungsme-
chanismen installiert sind. Das Bundesgericht

stützte sich jedoch darauf, dass das gen-
ferische Fischereigesetz die Grenze zwischen
See und Rhone beim seenahen Pont du
Mont-Blanc zieht und das kantonale Schiff-
fahrtsgesetz den Rohneabschnitt zwischen
Pont du Mont-Blanc und Pont de la Machine

zum Flusslauf zählt, ebenso das kantonale
Schiffahrtsreglement. Das Bundesgericht

fand, dies entspreche auch den geographischen

Tatsachen. Das Gebäude mit dem
Schutzraum befindet sich denn auch etwa 280
m von der so definierten Seegrenze entfernt.

Unter diesen Umständen erachtete es das
Bundesgericht als überflüssig, zu prüfen, ob
die 3 m über Boden befindlichen
Lüftungsöffnungen des Schutzraumes noch den TWP
entsprechen und ob das rhoneabwärts gelegene

Stauwerk Einfluss haben könnte, da es
auf die Seefläche, nicht die -tiefe ankommt.
Immerhin bemerkte es, dass das kantonale
Zivüschutzamt die von einer Grundwelle
gefährdete Zone bis zu dem rhoneabwärts vom
Pont de la Machine gelegenen Pont de File
ausgedehnt hatte und damit diesen Schutzraum

in diese Gefahrenzone einbezogen
hatte. Allerdings ergab sich nicht, dass der
Schutzraum in dieser Zone den Schutzvorschriften

für den Überschwemmungsfall
widersprochen hätte, zumal die Risse nicht
geeignet waren, Wasser durchzulassen. Der
Schutzraum erfüllte seinen Schutzzweck in
dem Ausmasse, das zu seiner Aufrechterhaltung

führte. Seine Aufhebung drängte
sich umso weniger auf, als er sich in einem
Sektor mit Schutzraumdefizit befindet. (Ur-
teü 2A.130/1992 vom 13. September 1993)

Die in diesem Urteil aufgeführten,
sachfremden und formalistischen Argumente zur
Ermittlung der Seegrenze soüten in einem
derartigen Faü nicht massgebend sein. Es
soüte daraufankommen-wie am Schluss des
Entscheides angedeutet -, ob der Schutzraum

physikafisch in den Bereich der Grund-
weüe gelangen kann und dann technisch
standhält.

Dr. R.B.
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